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Einleitung

1. Gestiitzt auf das Bundesgesetz vom 20. Marz 2009" hat die Nationale Kommission zur
Verhitung von Folter im Rahmen eines Nachfolgebesuchs im Regionalgefangnis Bern
(RG Bern) den Stand der Umsetzung ihrer Empfehlungen, insbesondere in Bezug auf die
auslanderrechtliche Administrativhaft und die medizinische Versorgung Gberprift.

a. Zusammensetzung der Delegationen und Daten der Besuche

2. Im Rahmen eines Nachfolgebesuchs begab sich die Delegation, bestehend aus Alberto
Achermann, Prasident, Leo Naf, Vizeprasident, Giorgio Battaglioni, Vizeprasident, Sandra
Imhof, Geschaftsfuhrerin und Alexandra Kossin, wissenschaftliche Mitarbeiterin, am 29.
Januar 2019 in Begleitung einer Delegation des UN-Unterausschusses zur Verhitung von
Folter (SPT)? in die Einrichtung.

3. Am 28. Februar 2019 besuchte eine weitere Delegation der NKVF das RG Bern im Rah-
men des Pilotprojektes zur Uberpriifung der Gesundheitsversorgung im Justizvollzug und
richtete einen besonderen Fokus auf die Qualitat der medizinischen Versorgung. Die De-
legation bestand aus Esther Omlin, Delegationsleiterin, Ursula Klopfstein-Bichsel, Kom-
missionsmitglied, Sandra Imhof, Geschaftsflhrerin, Tsedén Khangsar, wissenschaftliche
Mitarbeiterin und David Wagen-Magnon, Hochschulpraktikant.

b. Zielsetzungen

4. Im Rahmen der beiden Nachfolgebesuche setzte sich die Delegation schwerpunktmassig
mit folgenden Themen auseinander:

i.  Uberpriifung der Umsetzung der Empfehlungen aus den ersten Besuchen im
RG Bern von 20112 und 2014*.

i.  Uberpriifung des Haftregimes der auslanderrechtlichen Administrativhaft, ins-
besondere der Einhaltung des Trennungsgrundsatzes, der Einschrankungen
der Bewegungsfreiheit, des Zugangs zu Beschaftigung und Aussenkontakten.

ii.  Uberpriifung des Zugangs und der Qualitdt der Gesundheitsversorgung im
Rahmen des Pilotprojekts.

T Bundesgesetz Uber die Kommission zur Verhiitung von Folter (BG NKVF) vom 20. Marz 2009, SR 150.1.

2 Delegation bestehend aus: Frau Catherine PAULET (Delegationsleiterin), Herr Satyabhooshun Gupt DOMAH,
Herr Joachim Gnambi Garba KODJO, Herr Petros MICHAELIDES, Herr Abdallah OUINNIR, Herr Haimoud
RAMDAN, Herr Joao NATAF und Herr Anders MALVER.

3 Bericht an den Regierungsrat des Kantons Bern betreffend den Besuch der Nationalen Kommission zur Verhi-
tung von Folter im Regionalgefangnis Bern vom 3. und 4. November 2011.

4 Bericht an den Regierungsrat des Kantons Bern betreffend den Nachfolgebesuch der Nationalen Kommission
zur Verhltung von Folter im Regionalgefangnis Bern vom 21. Februar 2014.
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iv.  Uberprifung der Disziplinarmassnahmen, Sicherheits- und Schutzmassnah-
men.

c. Ablauf, Gesprache und Zusammenarbeit

5. Am 29. Januar 2019 wurde die Delegation der NKVF von der Leitung des RG Bern in
Empfang genommen. Anlasslich des zweiten Besuchs vom 28. Februar 2019 empfingen
der stellvertretende Leiter und zwei weitere Mitarbeitende die Delegation. Diese informierte
die Leitung uber die jeweiligen Ziele ihres Nachfolgebesuches und ersuchte um Zugang
zu verschiedenen Listen, Registern und Akten. Die Delegationen begaben sich anschlies-
send in verschiedene Abteilungen und flihrten Gesprache mit den inhaftierten Personen
und dem Personal. Beide Besuche endeten mit einer kurzen Riickmeldung an die Leitung
des Regionalgefangnisses.

6. Die Kommission dankt der RG-Leitung fir den flexiblen Umgang und den Empfang im
Rahmen des Besuchs vom 29. Januar, den sie in Begleitung einer grossen SPT-Delega-
tion durchfiihrte sowie flir die konstruktive Zusammenarbeit im Rahmen beider Nachfolge-
besuche.

7. Im Rahmen des Eintrittsgesprachs wurde die Delegation Uber die neusten Entwicklungen
im RG Bern orientiert. Als erwahnenswert gilt in diesem Zusammenhang die Einflihrung
des neuen kantonalen Justizvollzugsgesetzes (JVG®) sowie eines Konzepts zur Entflech-
tung der verschiedenen Haftarten und damit einhergehend die Spezialisierung der einzel-
nen Einrichtungen auf unterschiedliche Haftformen. Demgemass soll das RG Bern in Zu-
kunft primar als Einrichtung fir den Vollzug der Untersuchungshaft dienen, wobei dessen
Triagefunktion weiterhin bestehen bleibt. Fir die auslanderrechtliche Administrativhaft ist
neu der Ubergang vom RG Bern ins Ausschaffungszentrum Moutier vorgesehen, in wel-
chem ein dem Haftzweck entsprechendes offeneres Regime angeboten werden soll. Es
ist jedoch vorgesehen, dass auch kiinftig noch auslanderrechtlich Inhaftierte im RG Bern
untergebracht werden, insbesondere, wenn diese flir das offenere Haftregime als unge-
eignet eingestuft werden. Die Delegation wurde schliesslich informiert, dass gestuitzt auf
das neue JVG die Hausordnung uberarbeitet wurde.

d. Informationen zum RG Bern — Stand der Dinge

8. Das RG Bern verfligt Gber eine Aufnahmekapazitat von insgesamt 126 Platzen. Mit durch-
schnittlich 12'000 Ein- und Austritten pro Jahr kennt die Einrichtung eine sehr hohe Fluk-
tuationsrate. Im Jahr 2018 wies das RG Bern mit durchschnittlich 140 — 150 Personen eine
leichte Uberbelegung auf. Am Tag des Besuchs vom 29. Januar befanden sich 126 Per-
sonen in der Einrichtung, davon 8 Frauen. In auslanderrechtlicher Administrativhaft nach
den Art. 75-78 AIG® befanden sich 28 Manner und 1 Frau. Am Tag des Besuches vom 28.

5 Kantonales Gesetz Uber den Justizvollzug (JVG) vom 23. Januar 2018, BSG 341.1.
6 Bundesgesetz Uber die Auslanderinnen und Auslander und lber die Integration (AlIG) vom 16. Dezember 2005,
SR 142.20.
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Februar 2019 befanden sich 120 Personen, davon 5 Frauen, in der Einrichtung. Fir die
auslanderrechtliche Administrativhaft betrug die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im
Jahr 2017 6,4 Tage; im Jahr 2018 7,2 Tage. Gemass den zur Verfligung gestellten Unter-
lagen befand sich 1 Mann seit 2014 in Untersuchungshaft und 1 Mann seit 2015 in Sicher-
heitshaft. Die Kommission traf eine Frau in Untersuchungshaft an, welche sich seit mehr
als zwei Jahren im RG Bern aufhielt.

Beobachtungen, Feststellungen und Handlungsbedarf

e. Unterbringung von Minderjahrigen

9. Gemass den der Kommission zur Verfigung gestellten Unterlagen werden im RG Bern
regelmassig Minderjahrige inhaftiert. Im Verlauf des Jahres 2018 hielten sich 191 Minder-
jahrige im RG Bern auf. Darunter befanden sich 147 mannliche und 44 weibliche Minder-
jahrige. Die 44 weiblichen Minderjahrigen hielten sich im Durchschnitt nur wahrend 24
Stunden im RG Bern auf. Bei den mannlichen Minderjahrigen befanden sich 5 wahrend
insgesamt 38 Tagen in auslanderrechtlicher Administrativhaft. In Untersuchungshaft be-
fanden sich 26 mannliche Jugendliche wahrend insgesamt 64 Tagen. Das ergibt eine
durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 7.6 Tagen flr die Ausschaffungshaft und von 2.5
Tagen fir die Untersuchungshaft. Nach Aussage der Leitung werden Minderjahrige grund-
satzlich nach spatestens 24 Stunden ins RG Thun verlegt. Gestutzt auf die ihr vorliegenden
Zahlen stellt die Kommission fest, dass im RG Bern regelmassig alle Minderjahrigen fir
langer als 24 Stunden untergebracht werden. Die Kommission dusserte sich im Rahmen
ihres Schlussgesprachs mit der Leitung kritisch zur Inhaftierung von Minderjahrigen im RG
Bern (vgl. hierzu Ziff. 12).

10. Die Kommission erachtet das RG Bern, insbesondere auch vor dem Hintergrund der
materiellen Haftbedingungen (vgl. hierzu Ziff. 13) fur die Unterbringung von Minder-
jahrigen als ungeeignet. Sie ersucht die kantonalen Justizvollzugsbehoérden drin-
gend, von einer Unterbringung Jugendlicher im RG Bern grundsitzlich abzusehen,
diese im Ausnahmefall zeitlich auf das Notwendigste (maximal 24 Stunden) zu be-
schrianken und Jugendliche in eine geeignete Einrichtung zu liberfiihren. Als grund-
und menschenrechtlich unhaltbar bezeichnet sie gestiitzt auf internationale Vorga-
ben’ die Praxis, wonach ausldnderrechtlich inhaftierte Jugendliche fiir mehrere
Tage im RG Bern untergebracht werden. Sie empfiehlt den kantonalen Migrations-
behorden dringend, alternative Massnahmen zur Inhaftierung zu ergreifen.

7 Committee on the Rights of the Child (CRC), General Comment 23, Ziff. 5, 7, 10; Art. 37 CRC; Art. 9 UN-Pakt II;
CRC, Report of the 2012 day of general discussion, Ziff. 78.
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f. Korperliche Durchsuchungen

Nach Aussage der Gefangnisleitung werden alle Mitarbeitenden beim Eintritt auf zweipha-
sige Korperkontrollen geschult. Das Verfahren ist in einer internen Weisung geregelt. Der
Entwurf der neuen Hausordnung, welcher der NKVF vorlag, sieht jedoch keine zweipha-
sige korperliche Kontrolle vor.2 Die Kommission regt an, die Verankerung des Grund-
satzes der zweiphasigen korperlichen Kontrolle auch in der Hausordnung zu prii-
fen.®

g. Materielle Haftbedingungen — Infrastruktur

Die Kommission stellte anlasslich ihres Nachfolgebesuchs fest, dass die Trennung zwi-
schen den unterschiedlichen Haftarten weiterhin nur zellenweise erfolgt. Gemass Aussage
der Gefangnisleitung haben die Inhaftierten unterschiedlicher Haftregimes keinen Kontakt
zueinander. Dies auch dann nicht, wenn sie sich auf dem Spazierhof aufhalten. Dies fihrt
aber wiederum dazu, dass die Zellen den grdssten Teil des Tages verschlossen bleiben
und die Bewegungsmadglichkeiten der inhaftierten Personen mit Ausnahme des Spazier-
gangs und der wenigen Beschaftigungsmaoglichkeiten stark eingeschrankt werden.

Die Kommission stellte erneut fest, dass die Zellen nicht tber eine angemessene Licht-
und Luftzufuhr verfiigen. Namentlich kénnen die Fenster nicht gedffnet werden, wodurch
die Luft stickig ist. Auch stellte die Kommission fest, dass den inhaftierten Personen auf-
grund der mangelnden Lichtzufuhr in erhéhter Dosis Vitamin D abgegeben wird, um even-
tuellen Mangelerscheinungen vorzubeugen. Die Kommission begrisst diese Praxis. Sie
stuft die Licht- und Luftverhaltnisse jedoch nach wie vor als kritisch ein und erachtet
das RG Bern in Anbetracht dieses Umstands fiir langerfristige Unterbringungen als
ungeeignet.?

In den Doppelzellen erfolgt die Trennung der sanitdren Anlagen nur tber einen Vorhang,
wodurch die Privatsphare beeintrachtigt wird. Als nach wie vor problematisch stuft die
Kommission die auf jedem Stock verfligbaren Sechserzellen ein, insbesondere bei Vollbe-
legung. Nach Aussage der Gefangnisleitung werden diese Zellen jedoch nur in seltenen
Fallen mit sechs Personen belegt. Die Sechserzellen waren bei beiden Besuchen der Kom-
mission nicht vollbelegt.

Das Duschen kann aufgrund des Personalmangels nach wie vor nur drei Mal pro Woche
ermdglicht werden. Bei Frauen bemuht sich das Personal gemass Aussage der Gefang-
nisleitung je nach Kapazitat 6fters Duschmdglichkeiten anzubieten. Die Kommission wiir-
digt diesen Umstand weiterhin als kritisch, zumal die Luftverhaltnisse, insbesondere

8 Weder das kantonale Gesetz iber den Justizvollzug (JVG), BSG 341.1, Art. 31, noch die Hausordnung des Re-
gionalgefangnisses Bern vom Mai 2016, schreiben vor, dass die korperliche Durchsuchung in zwei Phasen durch-
geflhrt werden muss.

9 Vgl. NKVF, Bericht RG Bern 2014, Ziff. 10.

10 vgl. NKVF, Bericht RG Bern 2014, Ziff. 12.
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in den heissen Sommermonaten, als unhaltbar einzustufen sind. Sie empfiehlt, den
inhaftierten Personen eine tagliche Duschmaoglichkeit anzubieten.!!

Die Kommission stellte fest, dass der Spazierhof seit dem letzten Besuch unverandert blieb
und nach wie vor einen sehr starken Gefangnischarakter aufweist. Als positiv zu vermer-
ken ist jedoch die Tatsache, dass die Spazierzeiten taglich wechseln, so dass die inhaf-
tierten Personen zu unterschiedlichen Tageszeiten spazieren kénnen.

h. Haftregime

Die Kommission nahm mit Zufriedenheit zur Kenntnis, dass sich Personen in Untersu-
chungshaft nach neuester Regelung wahrend insgesamt 3 Stunden pro Tag ausserhalb
ihrer Zelle aufhalten dirfen, davon eine Stunde auf dem Spazierhof.'? In der Praxis kann
dieser Regelung aufgrund der notwendigen Trennung jedoch nicht nachgelebt werden,
weshalb die Mehrheit der Untersuchungshéftlinge im Gesprach mit der Kommission auch
angab, nach wie vor 23 Stunden in der Zelle zu verbringen. Die Kommission empfiehlt
den zustandigen Behorden, Massnahmen zu ergreifen, um eine Umsetzung der
neuen Regelung zu ermdglichen.

Im Bereich der auslanderrechtlichen Administrativhaft betragt die Zellenéffnung nach neu-
ester Regelung in der Wohngruppe insgesamt 7 Stunden', jedoch nur, wenn es die Platz-
verhaltnisse ermdglichen. Zum Zeitpunkt des Besuchs der Kommission war dies nament-
lich fir Manner in auslanderrechtlicher Administrativhaft nicht méglich. Schliesslich werden
den auslanderrechtlich Inhaftierten weder Sportmaoglichkeiten noch andere Beschaftigun-
gen angeboten. Die Haftdauer der auslanderrechtlich Inhaftierten betragt durchschnittlich
ca. zwei Monate. Die Kommission ist der Auffassung, dass das Haftregime fir Per-
sonen in ausldanderrechtlicher Administrativhaft zu restriktiv ausgestaltet ist.'* Sie
nimmt zur Kenntnis, dass langere Zellen6ffnungszeiten aufgrund der limitierten
Platzverhaltnisse und der notwendigen Trennung von den anderen Haftarten kaum
realistisch erscheinen. Vor diesem Hintergrund erachtet sie das RG Bern fiir den
Vollzug der auslédnderrechtlichen Administrativhaft als ungeeignet und empfiehlt
den kantonalen Behorden deshalb dringend, auslanderrechtlich Inhaftierte grund-
satzlich und gestiitzt auf das neue Haftartentrennungskonzept in einer geeigneten
Einrichtung unterzubringen, in welchem ein freieres Haftregime moglich ist.'®

1 vgl. NKVF, Bericht RG Bern 2011, Ziff. 20.
2 Vgl. Verordnung tber den Justizvollzug (JVV), SR. 341.11, Art. 110.

13 Zellendffnung: Mo-Fr: 7:30-10:45 / 18:30-20:00 Uhr; Sa-So: 9:45-15:30 Uhr (gemass dem in der Wohngruppe

angezeigten Zeitplan).

14100.2014.51U KEP/BII/KIB, Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Urteil des Einzelrichters vom 11. Mérz
2014, Ziff. 6.1.

15 Vgl. NKVF, Bericht RG Bern 2014, Ziff. 24.
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i. Freiheitsbeschrankende Massnahmen

Disziplinarmassnahmen

Fir den Vollzug von Disziplinar- und Sicherheitsmassnahmen nutzt das RG Bern zwei Zel-
len im Untergeschoss. Diese sind spartanisch, aber korrekt eingerichtet. Die inhaftierten
Personen haben jedoch keinen Zugang zu Trinkwasser. Zum Zeitpunkt des ersten Nach-
folgebesuches war der Toilettenbereich mittels Videokamera einsehbar. Die Delegation
nahm anlasslich des Feedbackgesprachs zur Kenntnis, dass dies unmittelbar nach dem
Besuch korrigiert wurde. Wahrend des Arrestvollzugs haben Personen zudem nur An-
spruch auf religiése Lektlre. Die Kommission empfiehlt der Gefangnisleitung den Zu-
gang zu Trinkwasser und weiterer Lektiire zu erméglichen.

Die Kommission uberprifte das Register der erlassenen Arrestverfliigungen fir die Jahre
2018 und 2019. Sie stellte dabei fest, dass 2019 nur zwei und 2018 13 Arrestverfigungen
angeordnet wurden. Dabei stellte sie mit Zufriedenheit fest, dass die Verfligungen korrekt
ausgestellt und durch den stellvertretenden Leiter visiert wurden.

Sicherheits- und Schutzmassnahmen

Die Kommission Uberprifte auch die Anordnung von Sicherheits- und Schutzmassnah-
men. 2018 wurden im RG Bern zwei Sicherheits- und Schutzmassnahmen wegen Fremd-
gefahrdung, 2019 eine wegen Selbstgefahrdung angeordnet. Die Anordnung wurde jeweils
korrekt verfigt und durch den stellvertretenden Direktor visiert. Der Klarheit halber sollte
aus Sicht der Kommission die Dauer der verfugten Massnahme sowie die Regelmassigkeit
deren Uberpriifung festgelegt werden.

j- Medizinische Versorgung

Die Kommission erhielt ein grundsatzlich positives Bild zur Gesundheitsversorgung im RG
Bern. Sie begrisst die elektronische Erfassung der Patientendaten, welche die Weitergabe
der Daten und die Kontinuitat der Gesundheitsversorgung in allen Einrichtungen des Kan-
tons Bern erleichtert.
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23. Der Gesundheitsdienst verfugt Gber adaquat ausgestattete Raumlichkeiten. Der Gesund-

24.

25.

26.

27.

heitsdienst ist taglich zwischen 6:30 und 18:30 Uhr sowie am Wochenende zwischen 8:30
und 17:00 Uhr anwesend. Er verfligt insgesamt tiber 520 Stellenprozente verteilt auf sechs
medizinische Fachpersonen. Der Arzt ist zwei Mal pro Woche in der Einrichtung, der Psy-
chiater drei Mal. Nachts steht ein Pikettdienst zur Verfligung. Die Raumlichkeiten des Ge-
sundheitsdienstes sind modern ausgestattet und es kdnnen hausintern verschiedene me-
dizinische Untersuchungen durchgefuhrt werden. Vor dem Hintergrund, dass das RG Bern
jahrlich 12’000 Eintritte zu verzeichnen hat, begrisst die Kommission insbesondere die
Durchfiihrung einer Eintrittsbefragung jeder neu eintretenden Person durch eine medizini-
sche Fachperson innerhalb von 24 — 48 Stunden. Davon ausgehend wird Uber eine um-
fassende arztliche oder psychiatrische Untersuchung entschieden. Im Rahmen des Ein-
trittsgesprachs wird zudem abgeklart, ob die Person suizidgefahrdet ist. Wird dieser Be-
fund bestéatigt, erfolgt eine direkte Meldung an die Gefangnisleitung, welche eine weitere
psychiatrische Abklarung durch den Psychiatrisch-Forensischen Dienst veranlasst.

Den neueingetretenen Personen wird als Information Uber Infektionskrankheiten die Bro-
schire der Organisation Santé Prison Suisse (SPS) abgegeben. Es liegen weitere Bro-
schiren zu Hepatitis, HIV/Aids von der Aidshilfe Schweiz in der Bibliothek u.a. in Franzé-
sisch, Englisch, Serbokroatisch und Turkisch auf. Die Behandlung von sexuell ibertragba-
ren Krankheiten erfolgt nur auf Selbstdeklaration. Eine Abklarung in Bezug auf mogliche
Infektionskrankheiten erfolgt nur bei Vorliegen eines konkreten Verdachts, jedoch nicht
praventiv. Die Kommission regt jedoch an, die Abgabe von sterilem Injektionsmate-
rial sowie die praventive Abklarung von Infektionskrankheiten als weitere Praventiv-
massnahmen aus der Epidemienverordnung (EpV)'® zu priifen.

Grundsatzlich werden samtliche medizinischen Behandlungen kostenfrei durchgefihrt.
Das Personal gab dabei jedoch an, dass sie die allfalligen Kosten weiterer Behandlungen
sowie deren Zweckmassigkeit vor Anordnung beriicksichtigen missen. Dies gilt vor allem
fur praventive Untersuchungen. Nur von der Krankenkasse bezahlte Medikamente werden
abgegeben.

Die Medikamentenverteilung erfolgt durch fachmedizinisches Personal taglich am Vormit-
tag. Die Vorbereitung erfolgt gemass dem Vier-Augen Prinzip. Bei Notfallen in der Nacht
kann das Betreuungspersonal gestlitzt auf eine separate Liste nicht rezeptpflichtige Medi-
kamente abgeben.

Auf frauenspezifische Bedirfnisse wird eingegangen, wenn sie medizinisch angezeigt
sind, namentlich bei Vorliegen einer Schwangerschaft oder vorhandenen gynakologischen
Beschwerden. In diesen Fallen wird eine bedirfnisgerechte Versorgung angeboten. Je-
doch werden grundsatzlich keine Vorsorgeuntersuchungen durchgefihrt, u.a., weil Frauen
oft nicht Uber langere Zeit im RG Bern untergebracht sind. Schwangerschaftstest werden
kostenlos abgegeben.

16 VVerordnung tber die Bekampfung tbertragbarer Krankheiten des Menschen vom 29. April 2015 (Epidemien-
verordnung, EpV), SR 818.101.1.
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28.

29.

30.

National Commission for the Prevention of Torture NCPT

k. Beschaftigungsmoglichkeiten

Das RG Bern bietet wenige Beschaftigungsmoglichkeiten in den Bereichen Reinigung und
Kiche primar fir Personen im Straf- und Massnahmenvollzug an, fir welche eine formelle
Arbeitspflicht besteht. Fir alle anderen Haftarten besteht kein Beschaftigungsangebot.

Das RG Bern verfiigt auch Uber keinen Fitnessraum und bietet keine weiteren Sportmog-
lichkeiten an. Zur Ablenkung steht den Inhaftierten nur eine kleine Bibliothek mit Blichern
in verschiedenen Sprachen zur Verfigung.

l. Beziehungen zur Aussenwelt

Auslanderrechtlich Inhaftierte kbnnen zwei Mal pro Woche wahrend drei Stunden Besuche
ohne Trennscheibe empfangen. Sie kdnnen auch das Telefon taglich wahrend 15 Minuten
mittels einer Telefonkarte nutzen, welche sie erwerben konnen. Mit Blick darauf, dass es
sich bei der auslanderrechtlichen Administrativhaft um keine strafrechtliche Sank-
tion handelt, empfiehlt die Kommission in Anlehnung an internationale Vorgaben
einen Internetzugang'’ zu priifen und die Nutzung von eigenen Mobiltelefonen'® we-
nigstens zeitweise zu ermoglichen.

17 \/gl. CPT, Fact Sheet Immigration Detention, March 2017, CPT/Inf(2017)3 (zit. CPT, Fact Sheet Immigration
Detention), S. 5.

8 Vgl. CPT, Fact Sheet Immigration Detention, S. 2 f.; Schutzvorkehrungen fir irreguldre Migranten in auslander-
rechtlicher Haft, Auszug aus dem 19. Jahresbericht [CPT/Inf(2009)27-part] (Safeguards for irregular migrants de-
prived of their liberty, Extract from the 19th General Report [CPT/Inf(2009)27-part]), Ziff. 82; Report to the Czech
Government on the visit to the Czech Republic carried out by the European Committee for the Prevention of Tor-
ture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 1 to 10 April 2014, 31 March 2015, CPT/Inf
(2015) 18, Ziff. 42.
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National Commission for the Prevention of Torture NCPT

Zusammenfassung

Die Kommission stellte im Rahmen der durchgefiihrten Nachfolgebesuche fest, dass die
aus ihrer Sicht als kritisch zu bezeichnenden materiellen Haftbedingungen im RG Bern seit
ihren letzten Besuchen unverandert geblieben sind. Als positiv wirdigt sie hingegen die
auf kantonaler Ebene vorgenommenen formalrechtlichen Anpassungen im Justizvollzugs-
gesetz sowie die Haftartenentflechtung, welche mittelfristig zu einer Lockerung des Haft-
regimes und zu langeren Zellendffnungszeiten bei allen Haftarten fuhren soll. Die Kommis-
sion nimmt aber zur Kenntnis, dass dies aufgrund der hohen Belegungsrate im RG Bern
derzeit noch nicht umsetzbar ist. Kritisch dussert sich die Kommission zu den festgestellten
Inhaftierungen Minderjahriger und ersucht die Behdrden in diesem Bereich alternative
Massnahmen zu treffen. Schliesslich empfiehlt sie den Behdrden, mehr Beschéaftigungs-
und Sportmdglichkeiten zu schaffen.

C’f CFca{uuxu_ﬂ

Alberto Achermann
Prasident der NKVF
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Bericht der Nationalen Kommission zur Verhiitung von Folter (NKVF) betreffend ihren
Besuchen im Regionalgefangnis Bern am 29. Januar 2019 und 28. Februar 2019
Stellungnahme des Kantons Bern

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Fur die Méglichkeit zur Stellungnahme zum Bericht der Kommission betreffend die Besuche
im Regionalgeféngnis Bern danken wir Ihnen bestens. Es ist uns ein Anliegen, lhnen unsere
Stellungnahme zu den aufgefiihrten Bemerkungen zukommen zu lassen.

Unterbringung von Minderjdhrigen

Der Regierungsrat teilt die Ansicht der NKVF, wonach die Inhaftierung und entsprechende
Unterbringung von Jugendlichen eine grosse Herausforderung fir die Institutionen darstellt.
Diesem Umstand ist entsprechend Rechnung zu tragen.

Minderjahrige im Setting der Untersuchungshaft:

Im schweizerischen Jugendstrafrecht geht es in erster Linie um den Schutz und die Erziehung
der Jugendlichen. In einem gewissen Spannungsfeld steht jedoch die Tatsache, dass das
Jugendstrafgesetz nebst Schutzmassnahmen auch Strafen kennt. Gerade wéahrend der Un-
tersuchung von méglichen Straftaten ist es unumgénglich, dass durch die Strafuntersu-
chungsbehoérden Untersuchungshaft angeordnet werden muss. Das Amt fur Justizvollzug
(AJV) hat die Situation beziglich Inhaftierung und Unterbringung von Jugendlichen (Punkt 9)

06102/KI6
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Der Regierungsrat des Kantons Bern

erkannt. Die Amtsvorsteherin, Frau Romilda Stampfli, hat im Juni 2019 den Auftrag erteiit,
innerhalb des Projekts ,Professionalisierung der Jugendabteilung im Regionalgefangnis Thun'
die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die gesetzlichen Mindestanforderungen und
Grundsétze des Jugendstrafrechts in der Unterbringung und dem Betreuungsalltag umgesetzt
werden kdnnen. Der Projektplan sieht vor, dass der Abschiussbericht bis Ende 2019 vorliegt.
Der Regierungsrat ist zuversichtlich, dass die von Ihnen geforderten Veranderungen zeithah
herbeigeflihrt werden kénnen und in Zukunft keine Jugendliche mehr im Regionalgefangnis
(RG) Bern langer als 24 Stunden untergebracht werden missen.

Minderjdhrige im Setting der Administrativhaft:

Der Regierungsrat kann die grund- und menschenrechtlichen Bedenken gegen die administ-
rative Inhaftierung Minderjéhriger im RG Bern (Punkt 10) nachvoliziehen. Damit das Amt fur
Migration und Personenstand (MIP) sowie die drei stadtischen Migrationsbehdrden (Bern, Biel
und Thun) ihren gesetzlichen Aufgaben nachkommen kdnnen und dabei geniigend Hand-
lungsspielraum haben, sind sie jedoch dringend darauf angewiesen, dass im Kanton Bern
genugend Haftplatze bestehen, in denen, unter Berlicksichtigung der einschlagigen grund-
und menschenrechtlichen Vorgaben, Administrativhaft von Minderjahrigen vollzogen werden
kann. Um den Anliegen der NKVF Rechnung zu tragen, werden sich die einweisenden Institu-
tionen bemihen, die Administrativhaft bei Minderjahrigen auf maximal 24 Stunden im RGBern
zu beschranken und — sofern keine Entlassung erfolgt — anschliessend einen Transfer ins
Regionalgefangnis Moutier vorzusehen. Jugendliche unter 15 Jahre werden grundsatzlich
nicht in Haft genommen.

Kérperliche Durchsuchungen

Der Regierungsrat nimmt zur Kenntnis, dass das AJV eine interne Weisung zur zweiphasigen
Korperkontrolle (Punkt 11) erlassen hat und diese den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ge-
mass den Beobachtungen der Mitglieder der NKVF auch bekannt ist. Die entsprechende Wei-
sung wird in allen Gefangnissen und Anstalten des Kantons umgesetzt. Der Regierungsrat
sieht keinen weiteren Handlungsbedarf.

Materielle Haftbedingungen — Infrastruktur

Im Grundsatz halten wir fest, dass die gesetzlich vorgeschriebene Haftartentrennung geméss
Beobachtungen der NKVF eingehalten wird.

Das AJV hat die Situation betreffend Trennung der Haftarten (Punkt 12) durch eine interne
Expertengruppe bereits im Jahr 2018 analysiert. Die entsprechenden Erkenntnisse und Emp-
fehlungen sind in den amtsinternen Berichten ,Haftbedingungen Gefangnisse Kanton Bern®
und ,Haftentflechtung Geféngnisse Kanton Bern* zusammengefasst. Der Kanton Bern hat
daraus abgeleitet die Justizvollzugsstrategie erstellt und das amtsinterne Projekt ,Haftent-
flechtung Gefangnisse* gestartet. Die etappenweise Umsetzung von Neubauten und Sanie-
rungen im Rahmen der Justizvollzugsstrategie wurden in einem Masterplan zusammenge-
fasst. Die Realisierung des strategischen Umsetzungsszenarios des Masterplans in den
nachsten 15 Jahren wird es dem Kanton Bern erméglichen, den Justizvollzug auch in Zukunft
in vertretbarer und wirtschaftlicher Weise durchzufiihren. Total beabsichtigt der Kanton Bern
580 Millionen Franken in die infrastrukturelle Modernisierung des Strafvollzugs zu investieren.
Die Instandhaltung und rdumliche Anpassung des RG Berns unter zeitgleicher Herabsetzung
der angebotenen Anzahl Haftplatze von heute 126 auf 70, ist im Masterplan mit rund 13 Milli-
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onen Franken veranschlagt und soll in der Phase 2 realisiert werden. Bis zur Umsetzung der
Instandhaltungsmassnahmen werden keine grésseren Eingriffe in die Bausubstanz vorge-
nommen.

Als zentrales Flhrungs- und Umsetzungsinstrument hat das Geschéftsfeld Haft anfangs 2019
eine Haftleitstelle in Betrieb genommen. Diese ist fur die Platzierung der eingewiesenen Per-
sonen in das entsprechende Regionalgefangnis zusténdig.

Im RG Bern wurden bezuglich der Luftqualitét (Punkt 13) verschiedene Umbaumassnahmen
bereits umgesetzt. So wurde die Luftung mit einer Befeuchtungsanlage erganzt. Weiter wur-
den samtliche LUftungsklappen erneuert, um eine bessere Luftzirkulation zu erreichen. Die
Situation wird von der verantwortlichen Gefangnisleitung stédndig Giberwacht. Es wird fortlau-
fend beurteilt, ob kurzfristig Massnahmen ergriffen werden miissen. In den heissen Sommer-
tagen 2019 wurde als Sofortmassnahme die Weisung erlassen, wonach jede eingewiesene
Person zwei Mal pro Tag duschen (Punkt 15) durfte.

Bezlglich der vorhandenen Doppel- und Mehrfachzellen und der bemangelten Privatsphare
im Sanitarbereich (Punkt 14) ist festzuhalten, dass hier der Wahrung der Sicherheit eine hé-
here Prioritdt zugewiesen wurde. Abschliessbare Bereiche in einer Zelle kénnen zu erhebli-
chen Sicherheitsméngeln fiihren, so zum Beispiel bei versuchtem Suizid durch das Ver-
schliessen und Verbarrikadieren der Tire. Dies kann dazu fithren, dass die notwendigen le-
bensrettenden Sofortmassnahmen nicht unverziglich eingeleitet werden kénnen. Bereits der
vorhandene Duschvorhang stellt eine Gefahrenquelle dar (Selbststrangulation). Bis zur ge-
planten Instandhaltung des RG Bern werden diesbezliglich keine Massnamen ergriffen.

Die Situation rund um die zwei Spazierhéfe (Punkt 16) ist bekannt. Bauliche Veranderungen
werden erst mit der geplanten Instandhaltung des RG Bern in Betracht gezogen. Hingegen
Uberprift das RG Bern eine farbliche Aufhellung der Spazierhéfe im Rahmen des gefangnisin-
ternen Projektes ,frisch gestrichen®.

Der Regierungsrat des Kantons Bern ist Uberzeugt, dass der Handlungsbedarf im Bereich der
Infrastruktur in den wichtigsten Punkten erkannt ist und die notwendigen Projekte zur Verbes-
serung der Situation gestartet wurden. Die vorberatenden Kommissionen des Grossen Rates
des Kantons Bern empfehlen dem Parlament einstimmig die Unterstitzung der hier zitierten
Justizvollzugsstrategie und des Masterplans'. Der politische Wille zur Verbesserung der Haft-
bedingungen im Justizvollzug des Kantons Berns ist somit vorhanden. Es muss jedoch im
Rahmen einer Gesamtbetrachtung aller staatlichen Aufgaben festgehalten werden, dass eine
Priorisierung der kantonalen Ausgaben unumgénglich ist.

Haftregime

Der Regierungsrat konnte feststellen, dass das AJV den Handlungsbedarf im Bereich der
Administrativhaft (Punkt 10 und 18) erkannt hat und in Zusammenarbeit mit den einweisen-
den Behorden geeignete Massnahmen plant oder bereits umgesetzt hat. Seit dem 1. Juli 2018

1 Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 11. September 2019 den Masterplan zur Justizvollzugstrategie einstimmig verab-

schiedet.
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fuhrt das AJV im RG Moutier eine spezialisierte Anstalt fiir den Volizug von Administrativhaft
mit 28 Platzen. Das Regime kann durch die Spezialisierung und die &rtliche Konzentration
optimal ausgestaltet werden. Die Zelléffnung von 9 bis 18 Uhr mit einer kurzen Unterbrechung
am Mittag und der freie Zugang zum Spazierhof am Nachmittag wahrend mindestens 3 Stun-
den erfullen die Vorgaben beziiglich grésstméglicher Bewegungsfreiheit der eingewiesenen
Personen. Neu wird in einem Pilotprojekt seit dem 1. September 2019 das RG Bern im Be-
reich der Administrativhaft ausschliesslich als Eintritts- und Transitstation fir die Administra-
tivhaft gefuhrt. Der Aufenthalt ist auf maximal 4 Tage begrenzt. Die im RG Bern gefihrten 11
Haftplatze werden im Setting einer Wohngruppe angeboten und kénnen dadurch von einer
langeren Zell-6ffnung profitieren.

Die Umsetzung der Haftartentrennung hat fur das AJV und das verantwortliche Geschaftsfeld
Haft hochste Prioritét. Die allgemeine Lockerung des Vollzugsregimes der U-Haft (Punkt 17)
wurde in den RG Biel, Burgdorf und Thun bis und mit Stufe 2 grésstenteils umgesetzt. Im RG
Thun laufen aktuell die Projektarbeiten zur Umsetzung der Stufe 3. Im RG Bern kénnen Lo-
ckerungen erst mit der vollstdndigen Umsetzung der Haftentflechtung und der damit verbun-
denen Entlastung erreicht werden. Es kann somit festgehalten werden, dass die notwendigen
Erkenntnisse vorhanden sind, die aktuelle infrastrukturelle Situation eine sofortige Umsetzung
im RG Bern in allen drei Vollzugsstufen der U-Haft noch nicht zuldsst.

Die Haftartenentflechtung in den Gefangnissen des Kantons Bern ist gestartet und mit der
kantonalen Haftleitstelle steht seit anfangs 2019 das notwendige Koordinationsinstrument zur
Verfugung. Durch die Haftartenentflechtung tber alle Regionalgefdngnisse des Kantons Bern
werden im RG Bern neue Handlungsoptionen erméglicht. Der bisherige hohe Bestand an un-
terschiedlichen Haftarten hat eine optimale Nutzung der Infrastruktur nicht geférdert. Als Re-
sultat der Haftartenentflechtung wird es méglich sein, langere Zellenéffnungen zu ermégli-
chen, dadurch die Einschlusszeiten zu reduzieren und die Bewegungsfreiheit der eingewiese-
nen Personen zu erhdhen.

Disziplinarmassnahmen

Die sanktionierten Personen kénnen jederzeit Wasser (Punkt 19) verlangen und erhalten dies
auch in ausreichender Menge. Auf den freien Zugang zu Wasser wird bewusst verzichtet und
ein solcher ist in der neuen Justizvolizugsverordnung im Ubrigen auch nicht vorgesehen (vgl.
Art. 140 JVV). Warde ein Wasseranschluss in der Zelle vorhanden sein, bestiinde die akute
Gefahr, dass die Abfliisse verstopft und die Zellen unter Wasser gesetzt werden, wodurch die
eingewiesene Person sich selbst gefdhrden kénnte. Die gleiche Problematik besteht bereits
im Bereich der Sanitdranlagen in den Sicherheits- bzw. Arrestzellen. Dies ist auch der Grund,
weshalb ausser religidsen Schriften keine andere Lektiire angeboten werden. Es konnte fest-
gestellt werden, dass die Hemmschwelle sehr hoch ist, religiése Schriftstiicke fir solche
Handlungen zu missbrauchen. Die Sicherheit der eingewiesenen Person steht im Vorder-
grund, weshalb die Sicherheits- bzw. Arrestzellen mit fest eingebauten Einrichtungsgegen-
stdnden ausgestattet sind.

Der Gesundheitszustand der eingewiesenen Person, gegen die eine besondere Sicherheits-
massnahme oder ein Arrest angeordnet worden ist, wird in regelmassigen Absténden Uber-
praft und dokumentiert. Die Betreuungs- und Aufsichtspersonen sowie die Gefangnisleitung
sind im standigen Austausch mit den sanktionierten Personen und kldren im Gespréach fortlau-
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fend, ob eine angeordnete Sanktion friihzeitig aufgehoben werden kann und ob sich gegebe-
nenfalls eine medizinische Untersuchung aufdrangt. Gerade bei psychisch auffilligen Perso-
nen wird auch im Arrest umgehend der Kontakt zu einem Psychiater erméglicht falls nétig.

Medizinische Versorgung

Im Zusammenhang mit der Abgabe von sterilem Injektionsmaterial (Punkt 24) wird auf die
geltende Hausordnung der Regionalgefédngnisse des Kantons Bern verwiesen, wonach der
Konsum von Drogen verboten ist. Durch die zukunftige Lockerung der U-Haft im geplanten
Stufenmodell muss diese Regelung jedoch Uberprift werden. Durch das Stufenmodell und
des damit einhergehenden offenen Besuchsregimes wird das Risiko erhéht, dass Drogen in
die Gefangnisse gelangen kénnen. Die JVA Hindelbank verfligt bereits tiber mehrjéahrige Er-
fahrungen mit der Abgabe von sterilem Injektionsmaterial. Diese Erfahrungen werden in die
Neubeurteilung der Situation einfliessen.

Weiter stellen wir uns auf den Standpunkt, dass sich der Gesundheitsdienst in einem Regio-
nalgeféngnis auf die Grund- und Notfallversorgung konzentrieren muss. Die von der NKVF
angesprochenen Untersuchungen wiirden bei einem positiven Testresultat eine Langzeitthe-
rapie bedingen. Wird dies im Verhaltnis zur durchschnittlich kurzen Verweildauer der einge-
wiesenen Personen im RG Bern gestellt, rechtfertigt sich eine systematische Testreihe nicht.
Bei Personen, welche Uber entsprechende Symptome klagen oder diese erkannt werden, wird
selbstverstandlich ein entsprechender Bluttest im Rahmen der Eintrittsuntersuchung durchge-
fahrt.

Im Kanton Bern ist die Kostentragung von medizinischen Leistungen durch die neuen Be-
stimmungen im Justizvollzugsgesetz geregelt (Art. 54 ff. JVG). Medizinische Behandlungen
durch aussenstehende Spezialisten, Medikamente und dergleichen fallen unter die persénli-
chen Auslagen, welche die eingewiesene Person grundsatzlich selber zu tragen hat (Art. 63
Abs. 1 JVG). Der Kanton trégt unter den gegebenen Voraussetzungen subsidiar die Behand-
lungskosten von Arztinnen und Arzten, Spitalern oder Kliniken, wenn die Kosten sechs Mona-
te nach der Leistungserbringung weder von der eingewiesenen Person noch von einem Drit-
ten beglichen wurden (Art. 63 Abs. 4 JVG).

Beschaftigungsmdoglichkeiten

In Bezug auf die Arbeitsmdglichkeiten (Punkt 28) wird auf das Justizvollzugsgesetz des Kan-
tons Bern verwiesen. Hiernach haben ausschliesslich eingewiesene Personen im Straf- und
Massnahmenvollzug eine Arbeitspflicht. Das RG Bern ist priméar eine Drehscheibe im kantona-
len Justizvollzugssystem und als Geféngnis der Untersuchungshaft konzipiert. Fiir eingewie-
sene Personen mit Arbeitspflicht kdnnen aktuell 20 unterschiediiche Arbeitsméglichkeiten an-
geboten werden. Hierbei ist zu beachten, dass die durchschnittliche Verweildauer im RG Bern
tief ist.

Der fehlende Fitnessraum (Punkt 29) ist nicht optimal. Es wird gepruft, ob nach Umsetzung
der Haftartenentflechtung, ein Angebot méglich ist. In Bezug auf die Bibliothek ist festzuhal-
ten, dass die Nachfrage nach Blchern gering ist. Somit wird das angebotene Angebot als
zweckdienlich beurteilt.
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Beziehungen zur Aussenwelt wihrend der Administrativhaft

Das AJV priift dieses Anliegen im Rahmen der standigen Weiterentwicklung der Administra-
tivhaft. Im laufenden Projekt ,SmartPrison“ wird die Modernisierung der Haftraumtechnik eva-
luiert. Die JVA Witzwil fungiert hierzu als Pilotanstalt. Die neue Haftraumtechnik wird eine voll-
zugsstufengerechte Nutzung von Kommunikationsmitteln erméglichen.

Fazit

Der Regierungsrat des Kantons Bern halt fest, dass die von |hnen erkannten Schwachstellen
und Méngel im RG Bern erkannt sind und diese, wo méglich, behoben werden. Der Kanton
Bern ist sich seiner Verpflichtung gegentber den eingewiesenen Personen bewusst und be-
kennt sich zu einem modernen und praktikablen Justizvollzug.

Der Regierungsrat dankt der NKVF fur ihre wertvolle Arbeit zum Wohle der eingewiesenen
Personen und dankt lhnen flr die Kenntnisnahme und Beriicksichtigung seiner Stellungnah-
me.

Freundliche Grlsse

Im Namen des Regierungsrates
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	17. Die Kommission nahm mit Zufriedenheit zur Kenntnis, dass sich Personen in Untersuchungshaft nach neuester Regelung während insgesamt 3 Stunden pro Tag ausserhalb ihrer Zelle aufhalten dürfen, davon eine Stunde auf dem Spazierhof.12 In der Praxis kann dieser Regelung aufgrund der notwendigen Trennung jedoch nicht nachgelebt werden, weshalb die Mehrheit der Untersuchungshäftlinge im Gespräch mit der Kommission auch angab, nach wie vor 23 Stunden in der Zelle zu verbringen. Die Kommission empfiehlt den zuständigen Behörden, Massnahmen zu ergreifen, um eine Umsetzung der neuen Regelung zu ermöglichen. 
	18. Im Bereich der ausländerrechtlichen Administrativhaft beträgt die Zellenöffnung nach neuester Regelung in der Wohngruppe insgesamt 7 Stunden13, jedoch nur, wenn es die Platzverhältnisse ermöglichen. Zum Zeitpunkt des Besuchs der Kommission war dies namentlich für Männer in ausländerrechtlicher Administrativhaft nicht möglich. Schliesslich werden den ausländerrechtlich Inhaftierten weder Sportmöglichkeiten noch andere Beschäftigungen angeboten. Die Haftdauer der ausländerrechtlich Inhaftierten beträgt durchschnittlich ca. zwei Monate. Die Kommission ist der Auffassung, dass das Haftregime für Personen in ausländerrechtlicher Administrativhaft zu restriktiv ausgestaltet ist.14 Sie nimmt zur Kenntnis, dass längere Zellenöffnungszeiten aufgrund der limitierten Platzverhältnisse und der notwendigen Trennung von den anderen Haftarten kaum realistisch erscheinen. Vor diesem Hintergrund erachtet sie das RG Bern für den Vollzug der ausländerrechtlichen Administrativhaft als ungeeignet und empfiehlt den kantonalen Behörden deshalb dringend, ausländerrechtlich Inhaftierte grundsätzlich und gestützt auf das neue Haftartentrennungskonzept in einer geeigneten Einrichtung unterzubringen, in welchem ein freieres Haftregime möglich ist.15 
	i. Freiheitsbeschränkende Massnahmen 
	Disziplinarmassnahmen 

	19. Für den Vollzug von Disziplinar- und Sicherheitsmassnahmen nutzt das RG Bern zwei Zellen im Untergeschoss. Diese sind spartanisch, aber korrekt eingerichtet. Die inhaftierten Personen haben jedoch keinen Zugang zu Trinkwasser. Zum Zeitpunkt des ersten Nachfolgebesuches war der Toilettenbereich mittels Videokamera einsehbar. Die Delegation nahm anlässlich des Feedbackgesprächs zur Kenntnis, dass dies unmittelbar nach dem Besuch korrigiert wurde. Während des Arrestvollzugs haben Personen zudem nur Anspruch auf religiöse Lektüre. Die Kommission empfiehlt der Gefängnisleitung den Zugang zu Trinkwasser und weiterer Lektüre zu ermöglichen. 
	20. Die Kommission überprüfte das Register der erlassenen Arrestverfügungen für die Jahre 2018 und 2019. Sie stellte dabei fest, dass 2019 nur zwei und 2018 13 Arrestverfügungen angeordnet wurden. Dabei stellte sie mit Zufriedenheit fest, dass die Verfügungen korrekt ausgestellt und durch den stellvertretenden Leiter visiert wurden. 
	Sicherheits- und Schutzmassnahmen 

	21. Die Kommission überprüfte auch die Anordnung von Sicherheits- und Schutzmassnahmen. 2018 wurden im RG Bern zwei Sicherheits- und Schutzmassnahmen wegen Fremdgefährdung, 2019 eine wegen Selbstgefährdung angeordnet. Die Anordnung wurde jeweils korrekt verfügt und durch den stellvertretenden Direktor visiert. Der Klarheit halber sollte aus Sicht der Kommission die Dauer der verfügten Massnahme sowie die Regelmässigkeit deren Überprüfung festgelegt werden. 
	j. Medizinische Versorgung 
	23. Der Gesundheitsdienst verfügt über adäquat ausgestattete Räumlichkeiten. Der Gesundheitsdienst ist täglich zwischen 6:30 und 18:30 Uhr sowie am Wochenende zwischen 8:30 und 17:00 Uhr anwesend. Er verfügt insgesamt über 520 Stellenprozente verteilt auf sechs medizinische Fachpersonen. Der Arzt ist zwei Mal pro Woche in der Einrichtung, der Psychiater drei Mal. Nachts steht ein Pikettdienst zur Verfügung. Die Räumlichkeiten des Gesundheitsdienstes sind modern ausgestattet und es können hausintern verschiedene medizinische Untersuchungen durchgeführt werden. Vor dem Hintergrund, dass das RG Bern jährlich 12’000 Eintritte zu verzeichnen hat, begrüsst die Kommission insbesondere die Durchführung einer Eintrittsbefragung jeder neu eintretenden Person durch eine medizinische Fachperson innerhalb von 24 – 48 Stunden. Davon ausgehend wird über eine umfassende ärztliche oder psychiatrische Untersuchung entschieden. Im Rahmen des Eintrittsgesprächs wird zudem abgeklärt, ob die Person suizidgefährdet ist. Wird dieser Befund bestätigt, erfolgt eine direkte Meldung an die Gefängnisleitung, welche eine weitere psychiatrische Abklärung durch den Psychiatrisch-Forensischen Dienst veranlasst. 
	24. Den neueingetretenen Personen wird als Information über Infektionskrankheiten die Broschüre der Organisation Santé Prison Suisse (SPS) abgegeben. Es liegen weitere Broschüren zu Hepatitis, HIV/Aids von der Aidshilfe Schweiz in der Bibliothek u.a. in Französisch, Englisch, Serbokroatisch und Türkisch auf. Die Behandlung von sexuell übertragbaren Krankheiten erfolgt nur auf Selbstdeklaration. Eine Abklärung in Bezug auf mögliche Infektionskrankheiten erfolgt nur bei Vorliegen eines konkreten Verdachts, jedoch nicht präventiv. Die Kommission regt jedoch an, die Abgabe von sterilem Injektionsmaterial sowie die präventive Abklärung von Infektionskrankheiten als weitere Präventivmassnahmen aus der Epidemienverordnung (EpV)16 zu prüfen. 
	25. Grundsätzlich werden sämtliche medizinischen Behandlungen kostenfrei durchgeführt. Das Personal gab dabei jedoch an, dass sie die allfälligen Kosten weiterer Behandlungen sowie deren Zweckmässigkeit vor Anordnung berücksichtigen müssen. Dies gilt vor allem für präventive Untersuchungen. Nur von der Krankenkasse bezahlte Medikamente werden abgegeben. 
	26. Die Medikamentenverteilung erfolgt durch fachmedizinisches Personal täglich am Vormittag. Die Vorbereitung erfolgt gemäss dem Vier-Augen Prinzip. Bei Notfällen in der Nacht kann das Betreuungspersonal gestützt auf eine separate Liste nicht rezeptpflichtige Medikamente abgeben. 
	27. Auf frauenspezifische Bedürfnisse wird eingegangen, wenn sie medizinisch angezeigt sind, namentlich bei Vorliegen einer Schwangerschaft oder vorhandenen gynäkologischen Beschwerden. In diesen Fällen wird eine bedürfnisgerechte Versorgung angeboten. Jedoch werden grundsätzlich keine Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt, u.a., weil Frauen oft nicht über längere Zeit im RG Bern untergebracht sind. Schwangerschaftstest werden kostenlos abgegeben. 
	k. Beschäftigungsmöglichkeiten 
	28. Das RG Bern bietet wenige Beschäftigungsmöglichkeiten in den Bereichen Reinigung und Küche primär für Personen im Straf- und Massnahmenvollzug an, für welche eine formelle Arbeitspflicht besteht. Für alle anderen Haftarten besteht kein Beschäftigungsangebot. 
	29. Das RG Bern verfügt auch über keinen Fitnessraum und bietet keine weiteren Sportmöglichkeiten an. Zur Ablenkung steht den Inhaftierten nur eine kleine Bibliothek mit Büchern in verschiedenen Sprachen zur Verfügung. 
	l. Beziehungen zur Aussenwelt 
	30. Ausländerrechtlich Inhaftierte können zwei Mal pro Woche während drei Stunden Besuche ohne Trennscheibe empfangen. Sie können auch das Telefon täglich während 15 Minuten mittels einer Telefonkarte nutzen, welche sie erwerben können. Mit Blick darauf, dass es sich bei der ausländerrechtlichen Administrativhaft um keine strafrechtliche Sanktion handelt, empfiehlt die Kommission in Anlehnung an internationale Vorgaben einen Internetzugang17 zu prüfen und die Nutzung von eigenen Mobiltelefonen18 wenigstens zeitweise zu ermöglichen. 
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